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Auswirkungen der Umsatzsteuererhöhung für Architektur- und Ingenieurbüros 
 
Der Vortrag soll darlegen, was Architektur- und Ingenieurbüros beachten sollten, um nicht selbst 
die Lasten der Umsatzsteuererhöhung zu tragen, aber auch nicht den Endkunden und 
Geschäftpartner durch steigende Endpreise zu verärgern. 
 
Welche gesetzlichen Vorschriften regeln die Umstellung der Umsatzsteuer? 
 

 Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2006  
 Regelung des § 29 UStG betreffs Umstellung langfristiger Verträge, Behandlung 

eines zivilrechtlichen Ausgleichsanspruches  
 Nach § 309 Nr. 1 BGB seien ferner kurzfristige Preiserhöhungen (innerhalb von vier 

Monaten nach Vertragsschluss) in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegenüber 
Nichtkaufleuten unwirksam. 

 Bundesministerium für Finanzen, Schreiben vom 11. August 2006 ; Betreff: 
„Umsatzsteuer; Anhebung des allgemeinen Steuersatzes (§12 Abs. 1 UStG) sowie der 
land- und forstwirtschaftlichen Durchschnittssätze (§24 Abs. 1 USTG) zum 01. Januar 
2007“ 

 
Wie kann das Unternehmen die Steuererhöhung begrenzen? 
 

 Lieferungen und Leistungen bis 31. Dezember 2006 abwickeln  
 Zeitpunkt der Fertigstellung und Abnahme ist entscheidend 
 Teilleistungen rechtssicher vereinbaren und nach dem alten Steuersatz 

teilschlussrechnen 
 

Was ist in Abhängigkeit des Vorsteuerabzug zu beachten? 
 Ist-Versteuerung 
 Soll-Versteuerung 
 Selbstständigen wie Ärzten oder Versicherungsvertretern ohne den Vorsteuerabzug  

 
Wie gelingt es, die Steuererhöhung weiterzugeben ? 

 Vertragsgestaltung überprüfen und ggf. anpassen 
 Umsatzsteuerklausel in den Vertrag aufnehmen  
 Rechnungsformulare rechtzeitig anpassen 
 ordnungsgemäße Nachweisführung der Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt 
 Update der Software 

 
Gefahren durch Betrugsmodelle 

 Beispiele  
 Vorauszahlungen sind steuerlich unwirksam, da die Bemessung der Umsatzsteuer auf 

den Zeitpunkt der unternehmerischen Leistung und nicht den Zeitpunkt der Zahlung 
ankommt. 

 Das Finanzamt kann in solchen Fällen Nachforderungen stellen, die dann zumeist 
regelmäßig den Kunden in Rechnung gestellt werden.  


